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Klärung: Bankaufsichtlich zu prüfendes Fehlverhalten Deutsche Postbank (DB … AG)

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Tiedtke,

namens und im Auftrage von UIPRE trete ich Ihrer Befassung und Bewertung des o.a. Vorgangs
nicht bei. Die Deutsche Postbank ist Geschäftsvertragspartner von UIPRE. Sie hat rechtswidrige
und ungeprüfte Eingriffe des seit 2011 nachgewiesenen Urkundenfälschers Bernhard Josef  Krieg
zugelassen, sodass mit dieser Beihilfe das UIPRE-Konto bei der Deutschen Postbank (PB) liquidiert
und geleert werden konnte. Dabei hat Krieg den Unterzeichner deliktisch verleumdet. Der
Deutschen Postbank ist zuzurechnen, dass sie die Tätigkeit des seit 1959 arbeitenden
internationalen Journalistenberufsverbandes mit Sitz in Waiblingen seit dem 03.09.2011 bis
einschließlich heutigem Briefdatum unterbunden hat und weiter unterbinden will. Auf diverse
Vorträge und Belege wird verwiesen. Auf Hinweis werden entsprechende Daten nachgetragen.

Die Darstellung der Deutschen Postbank ist insgesamt unwahr. Dies ergibt sich durch
nachgewiesene Falschangaben, den Falsch- und Mangel-Angaben gegenüber dem AG München,
den verschwiegenen Daten gegenüber UIPRE, dem BdB und der BAFIN sowie die beihelfende
Positionsvertretung des Urkundenfälschers und Betrügers Bernhard Josef Krieg durch die PB.
UIPRE weist auf die heute ergänzende Darstellung hin. Die Deutsche Postbank hat nicht nur das
verbleibende UIPRE-Vermögen zurückzuzahlen, sondern alle Recherche- und
Bearbeitungsaufwendungen durch die beauftragte Medienreport Verlags-GmbH - Medienberatung
sowie die bisher siebenjährige Verhinderung der Vereinsführung. Dies wurde dem PB-Bank-
Vertreter Frank Strauss und anderen Befassten vielfach vorgetragen.

Für die außerehrenamtliche Bearbeitung des Vorgangs, mit der der Vorstand und die UIPRE-
Generalversammlung als Dienstleister die Medienreport Verlags-GmbH - Medienberatung
beauftragt hat, werden für den heutigen Vorgang 11,5 Zeitstunden á € 175,00 zzgl. Auslagen für
Kommunikation und Printkopien zzgl. Ust. berechnet. Der Dienstleister unter gleicher obiger
Adresse ist auch mit der Betreuung aller öffentlichen, zivil- und strafrechtlichen Maßnahmen im
Auftrage von UIPRE beauftragt. Einer Zahlungsabweisung wird begegnet. Die Stellungnahme und
die Rechnungsankündigung sind bitte der Deutschen Postbank vorzulegen. Diese wird um formal
korrekten Abrechnungshinweis gebeten. Nicht enthalten sind bisherige Aufwendungen.
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Die Deutsche Postbank hat UIPRE seit Amtsübernahme am 03.09.2011 keinerlei Kontozugang
gewährt und zu keiner Zeit Kontoabrechnungen vorgelegt und prüfen lassen. UIPRE hat sein
Konto - wie dargestellt am 24.02.2012 - niemals gekündigt. Der seit 2011 bei der Deutschen
Postbank sowie in Folge bei allen Gerichten und Banken nachgewiesene
Verfügungsbevollmächtigte ist einzig der Unterzeichner Rolf G. Lehmann. Es ist durch Postbank-
Kooperation mit dem Kriminellen und Urkundenfälscher B. Krieg Postbank-Angelegenheit, dort
Haftungen für die Beihilfe und den Schaden durchzusetzen.
Bernhard Josef Krieg wurde 2018 unter der Adresse „Unter der Kirche 21, CH-8797 Uetikon“
gefunden. Die Uetikon-Gemeinde bestätigte die Anmeldung und verweigerte die Auskunft, welche
Staatsbürgerschaft Krieg jetzt hat. Die Deutsche Postbank handelte und handelt wissentlich zum
Nachteil des Kunden UIPRE und zum Vorteil des Kriminellen Bernhard Josef Krieg. Dabei sind
völlig andere Hintergründe und Hinweise heranzuziehen, auf die UIPRE aufmerksam gemacht hat
und macht. UIPRE hat die deliktischen Beweisvorträge sowohl dem BAFIN wie der Deutschen
Postbank offengelegt. Darüber hinaus liegen eine Vielzahl  eindeutiger Gerichtsbefassungen vor.
Die Behauptung der Deutschen Postbank keinen Vertretungsbeweis vorgelegt zu haben, ist seit
2011 unhaltbar und unwahr. Die Deutsche Postbank hat in seinem Schreiben vom 22.12.2016
erklärt, kein Aktenzeichen des Hinterlegungsvorgangs zu kennen. Diese Behauptung wird als
unwahr zurückgewiesen. Es ist ebenso unwahr, dass die Deutsche Postbank jemals eine
einvernehmliche Regelung betrieben hat. Sie hat vielmehr aus UIPRE-Sicht UIPRE hingehalten,
vorsätzlich getäuscht und das bereits an Krieg im Frühjahr ausbezahlte Restguthaben verschwiegen.
Vielmehr hat erst die BAFIN-Einschaltung zu dem Ausweg der vorgeblichen Gerichtsrücklage
gezwungen. Es gibt keinerlei Hinweis und keinen Beweis für einen gegenteiligen Verlauf. Dies ist
unter allen objektivierten Bewertungsmaßstäben erkennbar.

Es ist von besonderer krimineller Niederträchtigkeit und Verschleppungsstrategie, in dem heutigen
Schreiben die Herausgabe durch Nachweis der Rechtsgültigkeit des Urteils 8 C 318/12 zu
verlangen. Das Amtsgericht München hatte bereits die vorgebliche Hinterlegung und mangelnde
Begründung gerügt. Die jetzige Postbankerklärung mit vorgeblichen mündlichen Abstimmungen
haben keinerlei Rechtsrelevanz. Sie existieren dejure und faktisch nicht. BAFIN hat sich die
absurde  Darstellung des Vortrags der Deutschen Postbank gleichwohl zu eigen gemacht, die das
Amtsgericht München im Detail wegen sichtbarer Rechtszweifel abgelehnt hatte.
Wir erfahren erst nach erheblichen eigenen Recherchen Ergebnissen durch Eingang der
Stellungnahme vom 6.11.2018 am 17.11.2018 nach der neuerlichen BAFIN-Einschaltung, dass die
Deutsche Postbank die Rechtsgültigkeit des Urteils 8 C 318/12, verkündet am 05.06.2013,
nachgewiesen haben möchte.  UIPRE weist diesen absoluten Unsinn und die dilettantischen
Verdeckungsversuche der Bank und seines vorgeblichen Beschwerdemanagements zurück.
Die Deutsche Postbank möge doch bitte erläutern, von welchem Urteil am 05.06.2013 sie überhaupt
spricht und woher sie diese Daten und das Datum  hat. Es gibt kein diesbezügliches Urteil zu
diesem Datum.



- 4 - Ihr Schreiben:  Tiedtke 13.11.2018 GZ: VBS 3-QB 4301-2016/2470 20.11.2018 Leh/l

Das BAFIN bescheidet aktuell den Vorgang nicht sachdienlich. Aus allen Daten und Vorträgen
wird erkennbar, dass die BAFIN-Tätigkeit - auch in Kooperation mit dem BdB - den falschen und
unvollständigen Angaben der PB folgt, gegenteilige Tatsachenfeststellungen ignoriert und einige
Tragweiten verkennt oder kennt. Dazu gehören auch weitreichende bisher nicht benannte Vorgänge
mit der DB-Mutter, anderen Banktöchtern sowie explizite andere UIPRE-Bezüge.

Es ist seit Jahren bekannt und öffentlich unter www.uipre-internationalpress.org abrufbar: In dem
Verfahren 8 C 318/12 wurde B. Krieg verurteilt, das von ihm veruntreute UIPRE-Vermögen zzgl.
Anwalts- und Verfahrenskosten zurückzuerstatten. Im Berufungsverfahren 9 C 109/13 hat das LG
Freiburg nicht über die Entnahme und Rückzahlung entschieden, es hat vielmehr aufgrund der
prozessbetrügerischen Falschangaben von B. Krieg, in die auch G. Wasser als Zeuge benannt war,
festgestellt, dass für die Klage mindestens die Kassenprüferin und/oder ein weiterer Vorstand mit
dem gewählten Vorstand und Generalsekretär Lehmann hätten klagen dürfen. B. Krieg und sein
Anwalt haben das Gericht getäuscht und belogen, als Krieg behauptete, der 2. nachgerückte
Vorstand Markus Aigner sei unbekannt. Vielmehr war Aigner als Vorstandskandidat seit April
2011 öffentlich bekannt und von B. Krieg nach seiner Amtskündigung am 06.10.2011 ausdrücklich
aufgefordert, in dieses Amt als Vorstand nachzurücken. Eine öffentliche Gegenprüfung wurde
jedoch von B. Krieg durch Eingriffe in www.uipre.org verhindert. Krieg ließ von dem Akeur-
Vorstand Michael Wilke, Köln-Rösrath, die gesamte UIPRE-Seite abschalten und versah diese
anschließend mit Fälschungsinformationen, wonach UIPRE in Prag liquidiert worden sei und das
UIPRE-Logo nunmehr einer kriminellen Schweizer Vereinigung gehöre. Der Auftritt enthält seit
Abschaltung durch Krieg/Wilke kein Impressum.

Das LG Freiburg stellte letztinstanzlich fest: UIPRE ist ein deutscher Verein und unterliegt recht-
lich dem BGB. UIPRE wird nach allen Gerichtsbefassungen durch den Vorstand Rolf G. Lehmann
vertreten. Alle auf den Wohnort des Präsidenten abgeleiteten Standortrechte sind laut Satzung
ungültig. Zur Verfolgung von Rechtsentscheidungen muss ein durch reguläre Nachwahl und ggfs.
durch Satzungsanpassung zur Alleinvertretungsberechtigung oder Bestimmung durch das Vereins-
registergericht eingesetzter Vorstand tätig werden. Dies ist exakt so geschehen. Die Finanzverant-
wortung durch den GF Vorstand ist, war und bleibt seit dem 03.09.2011 unstrittig. Verantwortlich
für die rechtswidrige Organisation und Registrierung aller Beschlüsse sowie die falschen Bilanz-
und Kassenprüferberichte zur Generalversammlung war der Altvorstand B. Krieg.

Die Deutsche Postbank fordert also 2018 wissentlich die Beibringung eines Urteils, von dem es seit
2012 weiß, dass es keinerlei Relevanz zu Verfügungs- und Eigentumsrechten hat, sondern
ausschließlich der Rückzahlung des deliktischen Treibens von B. Krieg unter der Schutzverdeckung
der Deutschen Postbank diente. Die unsägliche Einmischung in das Geschäftsgeschehen eines
Journalistenverbandes ist aufgrund der Involvierung von Vorstandsvorsitzendem Frank Strauß der
gesamten Deutsche Bank-Gruppe zuzurechnen. Dafür gibt es mehrere Hinweise. Der Nachrichten-
dienstler G. Wasser hat sich i.S. Vernichtung der CargoLifter AG auf „Investoren“ eines Banken-
kreises berufen. Es war kein Zufall, dass die vorgeblichen Rechtsinteressen des G. Wasser und B.
Krieg von der Kanzlei RAe Werner RI, Köln, in der Oppenheimstr., Köln, gegenüber dem DB-
Bankhaus Oppenheim vertreten wurden. Die Kanzlei betreibt den Arbeitskreis EDV und Recht e.V.
des Herrn Wilke; der Kanzlei-Inhaber Dr. Marcus Werner, Kanzleiinhaber, ist 1. Vorsitzender
dieses Vereins. Akeur  und weitere haben 2011 laut G. Wasser die Entlassung des Unterzeichners
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begutachtet. Der Akeur-Kanzlei-Vertreter hat später vor dem LG Düsseldorf unter Az. 2a O 265/14
den von Krieg und Helfern verlorenen Prozess durchgeführt. Krieg verzog darauf in die Schweiz.

Soweit das BAFIN noch Hinweise auf ganz andere Dimensionen und vorliegende Tatsachen
übersieht und keine geschäftlichen Zusammenhänge bzw. Geschäftsinteressen oder politische
Vorgaben prüft und hinterfragt, entsteht in diesem Fall der vielleicht unzutreffende anrüchige
Eindruck. Oder BAFIN gewichtet trotz sichtbarer Widersprüche den Wahrheitsgehalt der PB-Bank-
Vertreter so hoch, dass man diesen das unglaubwürdige Märchen von mündlichen Absprachen mit
dem Gericht abnimmt (das die Rechtswidrigkeit des Bankvorgehens klar und deutlich mit zu
klärenden Fragen formuliert hat und dem die Bank niemals heilend nachgekommen ist. Vielmehr
hat sie den Hinterlegungsvorgang zurückgezogen und vorsätzlich den Sachverhalt gegenüber dem
BAFIN und UIPRE verschwiegen). Es ist vom BAFIN die Tatsache und das Verschweigen der
PB/DB anzulasten, dass die PB vorsätzlich alle Daten bis zum angeblichen unbekannten
Aktenzeichen verborgen hat und ausgerechnet über die nicht beteiligte Postbank München - nicht
Karlsruhe - an das Münchener Gericht herangetreten ist. So kann auch das BAFIN ggfs. dann
darüber keine Kenntnisse gehabt haben, weil der von der Deutschen Postbank mutmaßlich
geschützte Kreis um Krieg, Wasser, Neumann, Bangert, Wilke u.a.m. wiederum in den Verfahren
gegen Krieg 8 C 318/12 auf gefälschte Schriften und Datenbanken eines Fälschernetzwerkes
zugriff, diese benutzt hat und der PB/DB seit Jahren bekannt ist, dass das Ergebnis der juristischen
UIPRE-Vertretung durch den Unterzeichner weder dort noch in sämtlichen sonstigen
Rechtsverfahren strittig war. Die zu verwaltenden Geldeingänge und Kontenstände waren derart
lächerlich gering, dass der Aufstand um die Verfügungsrechte und die siebenjährige Verhinderung
der Kontenoffenlegung mit keinen Rechtsargumenten mehr vertretbar ist. Es kann hier auch nicht
mehr das Argument von Dummheit, Inkompetenz, Arroganz oder Rechtsnotwendigkeit benutzt oder
herangezogen werden. UIPRE trägt daher weitere Hinweise vor:

Der Unterzeichner darf rechtlich OLG-gesichert seit 2006 den Kreis der Datenlieferanten für Krieg,
Wasser u.a. (bis 2018) als „Umstrittenes Netzwerk“ bezeichnen. Die Wurzeln dieses Netzwerkes
sind publizistisch mit dem Buch von Scientology gesponserten Buch der Renate Hartwig „Die
Schattenspieler“ aus dem Jahr 2002 nachempfunden. Koordinator war ein bei M.I.T.
ausgeschiedener Mitarbeiter, der in den 80er und 90er Jahren u.a. die DB mit interaktiven
Videonetzwerken ausstattete. Dass die PB/DB in Kenntnis oder Unkenntnis deliktisch und
nachrichtendienstlich agierende Beteiligte seit sieben Jahr trotz vielfacher gegenteiliger
Beweisvorlagen stützt und gleichzeitig sich noch andere obskure Eskapaden zurechnen lassen muss,
wurde stets mit zurückhaltenden Hinweisen dargelegt. Sie hat nunmehr selbst zu erklären, was sie
da warum treibt, denn der Unterzeichner und nahestehende Institutionen vertreten seit Jahrzehnten
eine mehrheitlich getragene Gesellschafts-, Rechts-, Medien- und Wirtschaftsethik, die PB/DB
offenbar in dem PB/DB-Geschäftsmodell  keinen Raum hat. Es ist nach den historischen
Erfahrungen von gravierenden DB/PB-Führungsproblematiken, Eingriffen und Lügengeschichten
eine Frage von Unternehmenskultur, Kommunikations- und Managementkompetenz sowie
geschäftlicher Anstand, den Ball flach zu halten und Eskalationen zu vermeiden. Soweit wir dies als
Beschwerdeführer vorgetragen haben und PB/DB dem nicht folgen, hat das BAFIN mindestens auf
die bekannten Tatsachen und einschlägigen Rechtsentscheidungen zu verweisen - die die PB/DB
seit Amtsübernahme am 03.09.2011 kennen.
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Die Kontenfortsetzung wäre ab 03.09.2011 folgenlos möglich gewesen. PB/DB können bis heute
ihre parteilich-deliktischen Schutzeingriffe seit sieben Jahren nicht rechtfertigen und tragen ständig
neue Ausflüchte vor. Dies ist ihnen und ihrem Management und ihrer Rechtsabteilung im zivil-,
haftungs- und strafrechtlichen Sinn ebenso anzulasten, wie das an Vorstandsvorsitzender Frank
Strauß  gerichtete unbeantwortete Anschreiben vom 26.09.2018 (Seite 2). Darin wurde der PB zum
wiederholten Mal Rücksichtnahme und Befriedung signalisiert.

Zu den Mitwirkenden des o.a. von Krieg-Kreis genutzten Netzwerkes gehört als Vereinsgründer
Vipe e.V. und ein Anwaltsname, der im Verfahren LG Dresden 5 KLs 110 Js 13355/03 zur
Höchststrafe unter den Beklagten verurteilt wurde. Dem/den Verurteilten wurde nach BAFIN-
Eingriffen zwar das Handwerk hinsichtlich seiner eigenen Banc Caribe und der AIF Bank & Trust
Ltd. Limited sowie weiteren AIF-Ablegern gelegt, Sie haben aber offenbar keinen Zugang zu
Gerichtsakten und Ermittlungen oder ignorieren diese. Anderenfalls hätten Sie aufgrund zusätzlicher
Daten nicht nur herauslesen können, dass eine zweistellige Millionensumme allein hier versteckt blieb -
und wer zum Personen- und Banken-Umfeld dieses Kreises gehörte, von dem Geldwäsche und die
Haltung von Datenbanken mit anderen Kreisen nur auf ein kleineres Deliktespektrum hinweisen.

Immerhin wird offenbar für Dritte verständlich, wie BAFIN arbeitet und sich offenbar täuschen lassen
kann oder muss. Da wir nicht nur die Weitergabe der Spezialdaten der In- und Auslandsarchive an eben
jenen Krieg und Wasser u.a.m. kennen, weil sie in der Klage 8 C 318/12 gerichtsöffentlich wurden,
sondern auch die Urheber und Besitzer sowie Netzwerkstrukturen, stellt sich natürlich die Frage, warum
Recherche-Rückfragen nicht bei BAFIN (oder BdB), sondern in Spezialfällen hierher adressiert werden.

Dass und wie auch Deutsche Banken bestimmte Geschäfte durchaus rechtsfern betreiben, mag Ihnen
nicht unbekannt bleiben - auch wenn es nicht immer um größere Summen, sondern vielmehr um
systemische Verdeckungen und um Kommunikationswirkung geht. Nachdem der Postbank-
Geschäftsführer zu seiner Deutschen Bank zurückgekehrt ist, gehören selbstverständlich auch der
dortige Personalbereich und die teilweise gesellschaftsgefährdenden bankkulturgedeckten
Handhabungen bis zum Beschwerdemanagement bewertet, weil es hier um personell-identische
Verantwortliche geht, deren Anweisungen und Richtlinien insgesamt zu folgen gilt.
Dazu gehört selbstverständlich auch der Direktorenbereich: Wegen nicht beglichener Forderungstitel
hat die die UIPRE vertretende Medienreport Verlags-GmbH Haftbefehl gegen die Direktorin der
Deutschen Bank, Petra Stange, beantragt. Die Direktorin war nicht mehr aufzufinden.
Eine Gehaltspfändung bei der Deutschen Bank ergab, dass die DB-Direktorin unter Petra Stange
weiter als Directorin der Deutschen Bank (Global Transaction Banking) tätig ist.
Unter https://de.linkedin.com/in/petra-stange-0a210a5 zeigt Stange ihre aktuelle Anstellung an
als: Director, Deutsche Bank, März 2000 – Heute 18 Jahre 9 Monate, Frankfurt, Market
Management Deutsche Card Services, Monnet Representive, Global Head Commercial Card,
Product Head Card Sercvices. Gleichzeitig teilte die DB Essen mit, die DB Essen erhebe auf
gepfändete Rechte selbst Anspruch. Da die DB-Bank u.a. wegen der Strauss/Stange-Verbindung
auch zur Angelegenheit UIPRE angeschrieben wurde, fügen wir den zu UIPRE verbindenden
Vorgang das Schreiben bei.

Eine andere DB-Medienreport-Geschäftsverbindung mit dem Bereich „Security IT International“
werden wir hier wegen der derzeit nicht erkennbaren Verbindung nicht thematisieren.
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Die Deutsche Postbank hat neben der straf- und zivilrechtlichen Ahndung den Vermögensverlust,
die sechsstelligen Beitreibungsaufwendungen und die sechsstelligen Haftungsfolgen für die
Arbeitsverhinderung von UIPRE vollständig zu ersetzen. Im Gegensatz zu den Geschäftsbanken
PostFinance, Bern, die die UIPRE-Vertretung 2011/12 und Kriegs deliktisches Vorgehen erkannte
und das verbleibende Vermögen der ebenfalls von Krieg angegangenen LB-BW Stuttgart 2012
überwies, hat die Deutsche Postbank nach Bewertung von UIPRE auf höchster Ebene über Jahre
getrickst. Nachdem Staatsanwaltschaften Ermittlungen mit und nach der ersten Strafanzeige am
30.11.2011 verboten haben und die notwendigen Tatsachenbelege bis zu nachrichtendienstlichen
Verwicklungen bewiesen sind, sind leider auch andere institutionelle (Nicht-)Befassungen als
anrüchig zu bewerten. UIPRE wird dazu ggfs. in jeder Tiefe vortragen.
Beweis: Ihre Vorlage „Krieg-Schreiben“ vom 11.11.2011, bei UIPRE via BAFIN erst eingegangen
am 05.01.2017 (!). Die der Deutschen Postbank bekannte Urkundenfälschung des Bernhard Josef
Krieg, in der er sich nach Amtskündigung als Vice-President UIPRE ausgab und den tatsächlichen
Rechtsvertreter mit einer gefälschten Benes-Unterschrift als ausgeschlossen bezeichnete, hat seit
2011 mehrere Postbankabteilungen durchlaufen. Seit dem 13.11.2011 ist der Deutschen Postbank
telefonisch, seit dem 14.11.2011 schriftlich bekannt, dass alle unautorisierten Überweisungen ab
dem 03.09.2011 zurückzubuchen sind und nur der Unterzeichner kontoverfügungsberechtigt ist.

Dr. Petr Benes war seinerzeit bereits durch Vorstandsbeschluss am 26.10.2011 nach Aufdeckung
von Publikationsfälschungen ff ausgeschlossen. Die Deutsche Postbank hat den Betrugsvorgang zu
keiner Zeit erkenntlich geprüft und mindestens grob fahrlässig Deliktbeihilfe zugelassen.
Es muss daher seit Jahren angenommen werden, dass die Deutsche Postbank in deliktische
Spezialvorgänge mit Auswirkungen auf Ausforschungen und Honorierungen wichtiger
Journalistenverbände mitagierte oder sich benutzen ließ. Keine ihrer merkwürdigen Darstellungen,
Behinderungen und Erklärungen sind nachvollziehbar. Wir geben dazu als weiteren Hinweis:
Wie aus den Korrespondenzunterlagen mit der Deutschen Postbank hervorgeht, hat UIPRE seit
2011 seine Wahl- und Vertretungsergebnisse vielfach den Nachweis der Vertretung vorgelegt. Die
Postbank hat trotz der diversen Hinweise und Beweisbelege auf deliktische Entnahmen zugelassen,
dass das Konto ab Kontostand zum 03.09.2011 mit Unterdeckung leergeräumt wurde. Dies hätte bei
Vorlage korrekter Zahlen und Kontenauszüge die Insolvenzerklärung von UIPRE zur Folge haben
müssen. Die Postbank hat trotz Hinweise und vorgelegter Darstellungen auf Geldschiebereien diese
Datenvorlage als Grundlage zur Vereinsführung bis einschließlich des heutigen Briefdatums
verweigert.

Die Erklärungen der verschiedenen Postbankzentren von Dortmund über Bonn, Karlsruhe, Stuttgart
bis München sind völlig absurd und nicht nachvollziehbar verschleiernd. Das UIPRE-Konto wurde
stets beim Postscheckamt Karlsruhe geführt. Dies hat auch Herr Dedelar am 13.10.2011 telefonisch
erklärt.  B. Krieg ist seit 2003 u.a. Bürge und Kooperationspartner „Guido Johannes Wasser“, Ge-
schäftsführer der Spezialwaffenfertigung Sardec AG, Geschäftsführer des Sicherheitsdienstleisters
Trigger Consulting GmbH, Offizier des VBS/MND, Stellvertretender Militärattaché des General-
Majors Walter Paul Alois Zimmermann, Präsident des Attaché-Clubs der Militär-Attachés. G.
Wasser zeichnet u.a. verantwortlich für die Absetzung der Tritium-Gesetzgebung und für das
Gutachten der Liquidierung der Cargolifter AG.

Deren Entwicklungen und Technik wurden u.a. in Folgeprojekten des Pentagon u.a. genutzt.
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B. Krieg ist verantwortlich für den Diebstahl der UIPRE-Barkasse, von www.uipre.org, des UIPRE-
Logos, der Vorlage des internationalen Presseausweises und  den Diebstahl des Vermögens vom
UIPRE-Konto der Credit Suisse mit der identischen Fälschungsbasis wie für das Schreiben, dass die
Deutsche Postbank (Eingang 2017) vorgelegt hat. B. Krieg hat mit der Credit Suisse schriftlich eine
Absprache des Transfers auf das private Wasser-Geheimkonto getroffen. Hierüber ist UIPRE
aktuell mit der UBS-Geschäftsführung und dem UBS-Sicherheitsdienst im Gespräch.
Im Gegensatz zur Deutschen Postbank/Deutsche Bank/Frank Strauß hat die Geschäftsführung der
Credit Suisse entschieden, UIPRE alle Daten zur strafrechtlichen und zivilrechtlichen Verfolgung
vorzulegen.

Offenbar beschreibt die Deutsche Postbank den von ihr bearbeiteten Vorgang vorsätzlich
verschleiernd und wahrnehmungsstörend. Es ist unwahrscheinlich und lebensfremd, dass sich die
PB, DB und Oppenheim nicht austauschen. UIPRE und Dritte haben daher die Verantwortlichen
angezeigt und werden dazu weiter vortragen. Wir sind ausdrücklich aufgefordert worden, den
Vorgang ggfs. auch öffentlich und publizistisch darzustellen, soweit institutionelle und rechtliche
Verdeckungsbehandlungen und Banken dies erzwingen. Dies haben wir Herrn Strauss wie
nachstehend am 10.01.2017 nach deren Falschdarstellung mitgeteilt. Die PB und alle sonst
Beteiligten können als überhaupt keine substanzielle Behauptungen gegenüber BAFIN, dem BdB
oder dem AG München aufstellen oder aufrechterhalten, wonach die Vertretung, der juristische Sitz
und  der rechtliche Status ungeklärt seien. Insbesondere konnte es keine Geschäftskonto-Kündigung
geben. Eine solche ist nur mit dem Verein UIPRE und seinem Rechtsvertreter möglich. Alle die
Nachweise konnte die PB nicht erbringen und hat sie nicht vorgelegt. Ihre fadenscheinigen und
windigen Behauptungen sind einer Tatsachenprüfung zugänglich, die die PB seit 2011 besitzt.

Die Deutsche Postbank hat mit der jetzigen Stellungnahme erneut nachgewiesen, dass und wie sie
die Vorgänge gegenüber BAFIN verdeckt und fälscht. Wir bitten Sie, den Vorgang nunmehr
korrekt und verständlich zu bearbeiten und zu bescheiden. Ihr methodischer Ansatz ist leider nicht
nachvollziehbar und sanktioniert und verdeckt deliktische und kundenschädliche Eingriffe gegen
eine internationale Presse-Union seit 2011.

Rolf G. Lehmann – UIPRE Anlagen integriert

Rolf G. Lehmann – GF Vorstand (CEO)
UIPRE-Co-operation: www.fdm-ev.de ▪ www.corporate-media masteraward.com














































